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Anhang der Weisungen der OAK BV über die Bestätigungen des Experten fürberufliche Vorsorge gemäss Art. 52e Abs. 1bis BVG sowie Art. 1a BVV 2 (W – 01/2024)
Bestätigung gemäss Art. 1a BVV 2
Schliesst ein Arbeitgeber Anschlussverträge mit mehreren Vorsorgeeinrichtungen ab, die so gestaltet sind, dass Versicherte gleichzeitig bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen versichert sind, muss die An-gemessenheit für die Gesamtheit der Vorsorgeverhältnisse eingehalten werden (Art. 1a Abs. 1 BVV 2). Dasselbe gilt für die Selbstständigerwerbenden (Art. 1a Abs. 2 BVV 2). Mit diesem Formular wird die Einhaltung der Angemessenheit über alle Vorsorgeverhältnisse eines Arbeitgebers oder Selbststän-digerwerbenden durch einen Experten für berufliche Vorsorge bestätigt (einrichtungsübergreifende Betrachtung), sofern gleiche Lohn- bzw. Einkommensbestandteile doppelt versichert werden.
Wenn ein Arbeitgeber oder Selbstständigerwerbender Anschlussverträge mit mehreren Vorsorgeein-richtungen abschliesst, gilt es zwei Fälle zu unterscheiden:1. Gleiche Lohn- bzw. Einkommensbestandteile werden nicht doppelt versichertWenn der Arbeitgeber gleiche Lohnbestandteile bzw. der Selbstständigerwerbende gleiche Einkom-mensbestandteile nicht doppelt versichert, muss er dieses Formular nicht ausfüllen. Er muss keinen Experten für berufliche Vorsorge mit der Prüfung der Angemessenheit beauftragen.
Der Arbeitgeber bzw. der Selbstständigerwerbende muss lediglich bestätigen, dass er gleiche Lohn-bestandteile bzw. gleiche Einkommensbestandteile nicht doppelt versichert. Diese Bestätigung erfolgt mit Unterzeichnung des Anschlussvertrags mit der Vorsorgeeinrichtung, bei der er nur die überobligatorische Vorsorge durchführt (Ziff. 4.2 und 6 der Weisungen W – 01/2024).2. Gleiche Lohn- bzw. Einkommensbestandteile werden doppelt versichert Wenn der Arbeitgeber gleiche Lohnbestandteile bzw. der Selbstständigerwerbende gleiche Einkom-mensbestandteile doppelt versichert, muss er dieses Formular ausfüllen und auf eigene Kosten einen Experten für berufliche Vorsorge mit der Prüfung der Angemessenheit über seine gesamte Vorsorge beauftragen.  
Es kann sich dabei um den Experten einer beteiligten Vorsorgeeinrichtung (die z. B. ein Tool hat, mit dem sie die Einhaltung der Angemessenheit über mehrere Vorsorgeverhältnisse prüfen kann) oder um einen anderen Experten handeln. Der Arbeitgeber bzw. der Selbstständigerwerbende hat dem Experten die für die Prüfung notwendigen Auskünfte und Unterlagen über all seine Vorsorgeverhält-nisse zur Verfügung zu stellen. 
Die Bestätigung muss derjenigen Vorsorgeeinrichtung eingereicht werden, mit welcher der Arbeit-geber bzw. der Selbststständigerwerbende nur einen überobligatorischen Vorsorgevertrag ab-schliesst. Die Bestätigung muss nicht nur vor Abschluss des Anschlussvertrags, sondern auch bei Planänderungen, die einen Einfluss auf die Einhaltung der Angemessenheit seiner gesamten beruflichen Vorsorge haben und von der aktuellen Bestätigung nicht abgedeckt sind, eingereicht werden (Ziff. 4.2 und 6.2 der Weisungen W – 01/2024).
Bestätigung des Experten für berufliche Vorsorge gemäss Art. 1a BVV 2 
Der unterzeichnende Experte für berufliche Vorsorge bestätigt, dass er die Vorsorgeverhältnisse des folgenden Arbeitgebers / Selbstständigerwerbenden geprüft hat: 
Der unterzeichnende Experte für berufliche Vorsorge bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Angemessenheit über alle ihm offen gelegten Vorsorgeverhältnisse des Arbeitgebers / Selbstständig-erwerbenden eingehalten ist. 
Der Arbeitgeber / Selbstständigerwerbende bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er dem Experten für berufliche Vorsorge alle Vorsorgeverhältnisse offengelegt hat und dass er zur Kenntnis genommen hat, dass er bei einer allfälligen Änderung eines Vorsorgeplans mit Wirkung auf die Angemessenheit seiner gesamten beruflichen Vorsorge erneut eine Bestätigung einreichen muss.
Die Bestätigung gilt für folgende Vorsorgepläne folgender Vorsorgeeinrichtungen:
Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:
Juristische Personen müssen das Formular gemäss Zeichnungsberechtigung im Handelsregister unterzeichnen. 
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